
Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) am 18. und 19. September
2024

Anfrage der Abgeordneten Dr. Emanuel Herold, Dr. Henrike Müller und Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen

„Transformation des Vergaberechts: Wo steht der Prozess?“

Zu Frage 1:

Im Land Bremen haben sich mehrere öffentliche Auftraggeber an der durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) initiierten öffentlichen
Konsultation zur Transformation des Vergaberechts mit Stellungnahmen beteiligt.
Das Wirtschaftsressort ist im Rahmen des Bund-Länder-Ausschusses „Öffentliches
Auftragswesen“ eng in den Prozess der Vergabetransformation eingebunden und hat
in diesem Rahmen in mehreren Terminen des BMWK mit den Wirtschaftsressorts der
Länder und im Schriftwege dezidiert zu den einzelnen fachlichen Themenbereichen:
Vereinheitlichung, Vereinfachung, Bürokratieabbau, Digitalisierung, Innovation und
Nachhaltigkeit Stellung genommen.

Zu Frage 2:

Der Senat begrüßt und unterstützt grundsätzlich die Bestrebungen der
Bundesregierung, öffentliche Vergabeverfahren weiter zu vereinfachen, zu
professionalisieren, zu digitalisieren und zu beschleunigen. Auch wird begrüßt,
wirtschaftliche, soziale, ökologische und innovative Aspekte künftig noch stärker bei
der Auftragsvergabe zu berücksichtigen, ohne dabei die Rechtssicherheit von
Vergabeentscheidungen zu gefährden oder die Zugangshürden für den Mittelstand
zu erhöhen. Eine abschließende Bewertung des Gesetzespaketes wird jedoch erst
erfolgen können, nachdem die Bundesregierung einen Referentenentwurf vorgelegt
hat.
Ein konkreter Zeitplan der Bundesregierung für die Verabschiedung des
Vergabetransformationspaketes wurde vom BMWK bisher nicht mitgeteilt.

Zu Frage 3:

Es wird erwartet, dass die Reform des Bundes Auswirkungen auf das Bremische
Landesrecht und die Vergabe- und Beschaffungspraxis im Land Bremen haben wird.
Eine konkrete Bewertung dieser Auswirkungen wird allerdings erst möglich sein,
wenn der Referentenentwurf der Bundesregierung vorliegt.


